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BRH Bundesverband Rettungshunde e.V., Müllheim 

Bilanz zum 31. Dezember 2024 

A K T I V S E I T E

31.12.2024 31.12.2023 

€ € € 

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen 

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 

und Bauten einschließlich der Bauten  

auf fremden Grundstücken 1.740.766,22 1.792.650,58 

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.282.661,00 633.438,64 

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 545.437,46 898.319,81 

3.568.864,68 3.324.409,03 

II. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.000.000,00 1.000.000,00 

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.316.672,00 895.836,00 

3. Beteiligungen 8.333,33 0,00 

4. Wertpapiere des Anlagevermögens 3.398.049,83 3.278.394,56 

5.723.055,16 5.174.230,56 

9.291.919,84 8.498.639,59 

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16.579,08 28.470,75 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 706,83 4.632,99 

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  91.501,56 186.747,00 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 9.959,55 1.229.842,61 

102.167,94 1.421.222,60 

III. Kassenbestand, 

Guthaben bei Kreditinstituten 4.059.175,99 5.038.807,37 

4.177.923,01 6.488.500,72 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 25.727,67 9.964,50 

13.495.570,52 14.997.104,81 



P A S S I V S E I T E

31.12.2024  31.12.2023 

€ € € 

A. Eigenkapital

I. Freies Vereinsvermögen 2.275.149,19 2.131.623,91 

II. Jahresüberschuss 205.280,55 143.525,28 

2.480.429,74 2.275.149,19 

B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel

I. Längerfristig gebundene Spenden 3.023.427,22 2.426.089,22 

II. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden 6.618.467,70 8.857.003,03 

9.641.894,92 11.283.092,25 

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 490.994,58 408.945,06 

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 871.679,87 967.080,25 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 871.679,87 (967.080,25)

2. Sonstige Verbindlichkeiten 9.971,41 62.238,06 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.971,41 (62.238,06)

davon aus Steuern € 2.521,46 (3.528,46)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 222,53 (984,00)

881.651,28 1.029.318,31 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 600,00 600,00 

13.495.570,52 14.997.104,81 



BRH Bundesverband Rettungshunde e.V., Müllheim 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 

2 0 2 4 2023 

€ € € 

1. Erträge aus Spendenverbrauch 9.649.060,90 8.244.740,51 

2. Sonstige betriebliche Erträge 34.652,87 31.571,84 

3. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 330.756,12 301.794,19 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 78.348,78 71.240,91 

davon für Altersversorgung € 1.630,44 (1.630,44)

409.104,90 373.035,10 

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 344.124,04 215.858,70 

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.916.582,40 7.680.483,46 

6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 

des Finanzanlagevermögens 101.444,07 97.709,22 

davon aus verbundenen Unternehmen € 93.750,00 (96.450,00)

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 104.004,12 54.332,35 

davon aus verbundenen Unternehmen € 41.172,13 (40.600,21)

8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 

Wertpapiere des Umlaufvermögens 8.587,15 12.388,03 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 458,92 0,00 

10. Ergebnis nach Steuern 210.304,55 146.588,63 

11. Sonstige Steuern 5.024,00 3.063,35 

12. Jahresüberschuss 205.280,55 143.525,28 
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BRH Bundesverband Rettungshunde e.V., Müllheim 

Anhang für das Geschäftsjahr 2024 

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Freiburg/Breisgau unter der Registernummer 

300165 eingetragen. 

Der vorliegende Abschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschrif-

ten des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Zusätzlich wurden die Bilanzierungsempfehlungen des 

IDW RS HFA 21 und des IDW RS HFA 14 berücksichtigt. 

Die Gliederung der Bilanz wurde dementsprechend um den Bilanzposten "Noch nicht verbrauchte 

Spendenmittel" erweitert. 

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden maßgebend. 

Anlagevermögen 

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt und 

wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschrei-

bungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. In Anlehnung an 

die steuerlichen Bewertungsvorschriften werden die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens, deren Anschaffungskosten den Wert von EUR 800,00 nicht übersteigen, im Zugangs-

jahr in voller Höhe abgeschrieben. 

Bei den Finanzanlagen werden Ausleihungen, Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermö-

gens zu Anschaffungskosten unter Beachtung des gemilderten Niederstwertprinzips nach § 253 

Abs. 3 HGB bilanziert. Die Ausleihungen werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. 

Umlaufvermögen 

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip 

nach § 253 Abs. 4 HGB mit den Anschaffungskosten bzw. niedrigeren Zeitwert am Bilanzstichtag 

bewertet. 
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Die Vorräte werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. mit den letzten Einkaufs-

preisen angesetzt. Notwendige Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert mussten nicht 

vorgenommen werden. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberich-

tigungen mussten keine gebildet werden.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Devisen-

kassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. 

Das freie Vereinsvermögen ist zum Nennwert angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden 

Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt und beinhalten sämtliche Risiken. 

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 

3. Angaben zu den Posten der Bilanz 

Bei den unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen han-

delt es sich um die am 12. Juli 2016 gegründete TCRH Training Center Retten und Helfen GmbH 

mit Sitz in Hünxe (Beteiligungsquote: 100%; Jahresergebnis 2024: TEUR 925; Eigenkapital: zum 

31. Dezember 2024: TEUR 6.104). Als Geschäftsführer wurde Herr Jürgen Weinreuter eingesetzt. 

Zweck der Gesellschaft soll insbesondere die Zurverfügungstellung von Übungs- und Schulungs-

möglichkeiten für Mensch und Tier in den Bereichen Bevölkerungsschutz, Katastrophenvorsorge 

und Innere/Äußere Sicherheit sein. 

Zum Februar 2024 wurde der BRH Mitgesellschafter der I.S.A.R. Germany Stiftung gGmbH 

(I.S.A.R. Germany, Beteiligungsquote: 33,333%; zuletzt vorliegendes Jahresergebnis aus 2022: 

EUR 0; Eigenkapital: zum 31. Dezember 2022: TEUR 25). Die Anteile werden entsprechend unter 

den Beteiligungen ausgewiesen. Mit der Auslandseinsatzorganisation I.S.A.R. Germany als Zu-

sammenschluss aus Spezialisten verschiedener Hilfsorganisationen und dem BRH wurden für in-

ternationale Einsätze zertifizierte Teams für Hilfsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Der Schwer-

punkt lag hier bei first-response Einsätzen kurz nach Eintritt eines Schadensereignisses. Darüber 

hinaus wurden von BRH und I.S.A.R. Germany im Rahmen von mittel- bis langfristigen Hilfsmaß-

nahmen nationale und internationale Projekte im Bereich capacity building durchgeführt. In den 

letzten Jahren wurden die Strukturen der Auslandshilfe auch mehrfach bei europäischen wie auch 

nationalen Großschadenslagen eingesetzt, zuletzt im Pandemiefall Corona und dem Hochwasser 

2021. Der BRH und die I.S.A.R. Germany Stiftung gGmbH haben ihre Kooperation per 30.06.2025 

beendet, der BRH hat seine Gesellschaftsanteile an der I.S.A.R. Germany Stiftung gGmbH im Jahr 

2025 verkauft. 



3 

Unter den Ausleihungen wird eine Darlehensforderung gegenüber der TCRH Training Center Ret-

ten und Helfen GmbH in Höhe von ursprünglich EUR 475.000,00 ausgewiesen. Für die Jahre 2021 

und 2022 wurde der Betriebsmittelkredit tilgungsfrei gestellt. Der Jahreszins beträgt aktuell 3,1%. 

Das Darlehen wird seit dem 1. Januar 2023 monatlich mit EUR 6.597,00 getilgt.  

Im Jahr 2022 wurde ein weiterer Betriebsmittelkredit in Höhe von EUR 1.000.000,00 an die TCRH 
Training Center Retten und Helfen GmbH ausgegeben. Dieses wurde im Jahr 2023 zur Hälfte getilgt. 
Das Restdarlehen ist zum 31. Dezember 2026 endfällig und wird aktuell mit 5,0% verzinst.   

Im Juli 2024 wurde ein weiterer Betriebsmittelkredit in Höhe von EUR 500.000,00 an die TCRH 

Training Center Retten und Helfen GmbH ausgegeben. Dieses Darlehen ist ebenfalls mit 5,0% 

verzinst und zum 31. Dezember 2026 endfällig. 

Die Wertpapiere des Anlagevermögens bestehen überwiegend aus gezeichneten Genussrech-

ten der TCRH Training Center Retten und Helfen GmbH, Hünxe sowie aus sonstigen Wertpapieren.  

Hinsichtlich der sonstigen Wertpapiere mussten im Geschäftsjahr außerplanmäßige Abschreibun-

gen nach § 253 Absatz 3 Satz 5 in Höhe von EUR 8.587,15 vorgenommen werden. 

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich wie im Vorjahr um sons-

tige Vermögensgegenstände. 

Die noch nicht verbrauchten Spendenmittel werden in den längerfristig gebundenen Spenden 

und in den noch nicht satzungsgemäß verwendeten Spenden ausgewiesen. 

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Der Posten Erträge aus Spendenverbrauch beinhaltet die im Geschäftsjahr 2024 satzungsgemäß 

verbrauchten Spendenmittel. 

5. Sonstige Angaben 

Geschäftsführender Vorstand im Sinne des § 26 BGB 

Präsident:   Jürgen Schart, Elztal 

1.Vizepräsident: Prof. Dr. Henri Paletta, Miehlen 

2.Vizepräsidentin:  Ulrike Gehner, Enger 
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Arbeitnehmer 

Im Geschäftsjahr 2024 waren durchschnittlich 12 Arbeitnehmer inkl. Aushilfen und Teilzeitbeschäf-

tigten beschäftigt.

Müllheim, den 22. September 2025 

Präsidium des BRH Bundesverband Rettungshunde e.V.

Jürgen Schart      Prof. Dr. Henri Paletta     Ulrike Gehner 
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Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

1. Grundlagen

Der BRH Bundesverband Rettungshunde e.V. (BRH) wurde am 13.11.1976 gegründet und ist im 

Vereinsregister beim Amtsgericht Freiburg im Breisgau unter der Nr. VR300165 eingetragen. Er 

verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Der Sitz des BRH ist 

Müllheim, Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg und Sachsen ist der BRH eine Organisation 

des Landeskatastrophenschutzes. BRH Rettungshundestaffeln sind in den Katastrophenschutz  

ihrer Landkreise/Kommunen oder ihres Bundeslandes eingebunden.

Der Zweck des BRH ist, überall dort zu helfen, wo durch Einsatz seiner Mittel, Leben und Gesundheit 

von Mitmenschen im In- und Ausland erhalten, geschont oder geschützt werden kann. Weiter unter­ 

stützt der BRH die öffentliche Hand durch sonstige Hilfeleistungen. Für diesen Zweck kann der BRH 

natürliche oder juristische Personen einsetzen oder sich an Gesellschaften beteiligen. Der Verein 

widmet sich der

• Übernahme und Vermittlung von Rettungseinsätzen sowie

• sonstiger umfassender kurzfristiger humanitärer Hilfeleistungen

• Entwicklung wie auch Förderung von Strukturen des Katastrophenschutzes

sowie medizinischer Hilfe bei Erdbeben, Katastrophen, Unglücksfällen und sonstigen Schadens-

ereignissen im In- wie Ausland.

Zur Suche nach vermissten Personen in unwegsamem Gelände, sowie bei der Suche nach  

verschütteten Personen unter Trümmern, setzt der BRH von ihm anerkannte Rettungshunde-Teams 

(Rettungshundeführer mit Rettungshund) sowie Spezialkräfte unter anderem aus den Bereichen 

Rettungs- und Sanitätsdienst, Medizin, Technische Ortung und Rettung/Bergung und Management 

ein. Kranken, Verletzten oder sonstigen Hilfebedürftigen wird Erste Hilfe geleistet und eine sachge­ 

rechte Betreuung geboten.

Die insbesondere für die Suche nach vermissten oder verschütteten Personen entwickelten kynolo­ 

gischen Kenntnisse werden für die Entwicklung von Ausbildungs- und Trainingsprogrammen für Ein­ 

satzteams beispielsweise bei der Bekämpfung von Tierseuchen, aber auch bei der Suche nach 

kürzlich verstorbenen Personen angewandt.

Für Ausbildung und Training der Einsatzkräfte (Rettungshunde, -führer und sonstige) unterhält der 

BRH drei Ausbildungs- und Trainingszentren für die Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Trainings im 

Bereich Bevölkerungsschutz, Katastrophenvorsorge, Zivilschutz sowie innere und äußere Sicherheit. 

Der juristische Sitz des BRH ist in Müllheim, Baden.  

Der Hauptstandort ist in Hünxe, Nordrhein-Westfalen, an dem sich auch die Verwaltung/ 

Geschäftsstelle des BRH befindet. Die Liegenschaft befindet sich im Eigentum des BRH. Ein weiteres 

Ausbildungszentrum befindet sich am Standort Malchin, Mecklenburg-Vorpommern, das sich 

ebenfalls im Eigentum des BRH befindet. Das dritte Gelände ist in Mosbach, Baden-Württemberg. 

Dieses wird durch die vom BRH gegründete und im Alleineigentum des BRH stehende 

Tochtergesellschaft TCRH Training Center Retten und Helfen GmbH (TCRH) vom 

Geländeeigentümer INAST genutzt und kommerziell vermarktet. Hierzu sind rund 6 Hektar Fläche vom 

TCRH angemietet, für rund 5 Hektar weitere Fläche besteht ein Erbbaurecht zugunsten der TCRH. Das 

TCRH hat seinen juristischen Sitz in Hünxe (Nordrhein-Westfalen) und seine Verwaltung

/ Geschäftsstelle sowie Betriebsstätte ist in Mosbach. 
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Das TCRH bietet interdisziplinäre/organisations-/fachdienstübergreifende Ausbildung, Weiterbil­ 

dung, Fortbildung, Training, Forschung und Entwicklung in den Bereichen Bevölkerungsschutz, Ka­ 

tastrophenvorsorge, Zivilschutz sowie innere und äußere Sicherheit wie auch in den Belangen 

weiterer Behörden an.

Die steuerliche Zuständigkeit für den BRH liegt beim Finanzamt Dinslaken. Die steuerliche Zustän­ 

digkeit für das TCRH liegt beim Finanzamt Mosbach.

Zum Zeitpunkt 31.12.2024 haben sich dem BRH als Verbändeverband 94 Rettungshundestaffeln mit 

rund 2.400 Mitgliedern und rund 2.230 geprüften bzw. in Ausbildung befindlichen Rettungshunden aus 

dem gesamten Bundesgebiet angeschlossen. Es bestehen weitere Mitgliedschaften von 

internationalen Rettungshunde-/Katastrophenschutzorganisationen.

Im Jahr 2024 war der BRH Mitgesellschafter der I.S.A.R. Germany Stiftung gGmbH (I.S.A.R. 

Germany). Mit der Auslandseinsatzorganisation I.S.A.R. Germany als Zusammenschluss aus  

Spezialisten verschiedener Hilfsorganisationen und dem BRH wurden für internationale Einsätze  

zertifizierte Teams für Hilfsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Der Schwerpunkt lag hier bei first-

response Einsätzen kurz nach Eintritt eines Schadensereignisses. Darüber hinaus wurden von BRH 

und I.S.A.R. Germany im Rahmen von mittel- bis langfristigen Hilfsmaßnahmen nationale und 

internationale Projekte im Bereich capacity building durchgeführt. In den letzten Jahren wurden die 

Strukturen der Auslandshilfe auch mehrfach bei europäischen wie auch nationalen 

Großschadenslagen eingesetzt, zuletzt im Pandemiefall Corona und dem Hochwasser 2021. Der BRH 

und die I.S.A.R. Germany Stiftung gGmbH haben ihre Kooperation per 30.06.2025 beendet, der BRH 

hat seine Gesellschaftsanteile an der I.S.A.R. Germany Stiftung gGmbH verkauft.

Der BRH ist Mitglied in folgenden Organisationen:

• Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V. (Parität)

• Aktion Deutschland hilft (AD) - über Parität

• Deutscher Spendenrat e.V. (DSR)

• Internationale Rettungshunde Organisation (IRO) 

• Deutscher Hundesportverband e.V. (dhv)

• Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) e.V.

• Federation Cynologique Internationale (FCI)

• I.S.A.R. Germany 

• Helfenkannjeder e.V. 

Im Berichtsjahr sind die Rettungshundestaffeln des BRH 1.376-mal alarmiert worden und zu 
1.278 Inlandseinsätzen ausgerückt, bei denen über 70 Personen gefunden wurden 
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2. Wirtschaftsbericht 

2.1. Entwicklung des Spendenaufkommens 

Die Anzahl der Spendenden liegt allgemein bei 16,7 Mio. Menschen und ist damit um -1,7 Mio. 

Personen 2% über dem Jahr 2023. Das ermittelte Spendenvolumen lag im Jahr 2024 bei rund  

5,1 Mrd. Euro. Nach wie vor ist der Anteil der Generation 60+ am Spendenaufkommen mit fast 

2 Drittel (60%) des gesamten Spendenaufkommens am größten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

bleibt dieser Anteil stabil. Die Spenden der 30- bis 39-Jährigen stieg 2024 um  

27 % – das dritte Jahr in Folge mit Zuwächsen. Die Reichweite (Anteil der Spenden­ den an der 

Bevölkerung) liegt bei 25%. Die durchschnittliche Spende lag bei 43 Euro.  

(Quelle: https://www.spendenrat.de/bilanz-des-helfens-2024/) 

2.2. Spendeneinnahmen des BRH 

Die Gesamteinnahmen des BRH setzten sich im Jahr 2024 wie auch im Jahr 2023 im Wesentlichen 

aus Spenden von natürlichen und juristischen Personen, Nachlässen, Zuschüssen von öffentlichen 

Organisationen (11Aktion Deutschland hilft", über Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband -  

Gesamtverband e. V.) sowie Mitgliedsbeiträgen der Vereinsmitglieder zusammen. Im Jahr 2024 

betrugen diese Gesamteinnahmen TEUR 8.043 (Vorjahr: TEUR 11.256).

Die für die handelsrechtliche Darstellung auszuweisenden „Erträge aus Spendenverbrauch", haben 

sich mit TEUR 9.649 gegenüber dem Vorjahr mit TEUR 8.245 verändert.

2.3. Aufwendungen, Mittelverwendung 

Die zur Erfüllung seines satzungsgemäßen Zwecks notwendigen Mittel machten den Großteil der 

Gesamtausgaben aus. Dies sind insbesondere Mittel für

• die Ausbildung der Rettungshunde und -führer in Höhe von TEUR 1.181,3 (Vorjahr: 

TEUR 1.048,6) und notwendige Reisekosten in Höhe von TEUR 178,8 (Vorjahr: TEUR 168,5)

• die Unterstützung der Rettungshundestaffeln mit Fördergeldern von insgesamt TEUR 393,4 

(Vorjahr: TEUR 463,3)

• die Mittel für den Betrieb und die Instandhaltung der Ausbildungszentren in Höhe von 

TEUR·254,4 (Vorjahr: TEUR 278,2).

• die Abschreibungen in Höhe von TEUR 344,1 (Vorjahr: TEUR 215,9).

• die Mittel zur Unterstützung von humanitären Hilfsprojekten in Höhe von TEUR 2.524,5 (Vorjahr: 
TEUR 1.658,5).

In Summe sind diese Mittel, die direkt bzw. indirekt die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke 

unterstützen, von TEUR 3.833 im Jahr 2023 auf TEUR 4.876,5 im Jahr 2024 gestiegen. 

Für die Betreuung der Spender wurden in 2024 TEUR 1.226,9 (Vorjahr: TEUR 1.312,9) aufgewendet. 

In dieser Aufwandsposition wirkt sich der erhöhte Aufwand durch die Vielzahl an Klein- und Kleinst­ 

spendern deutlich aus.
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Im abgelaufenen Geschäftsjahr lagen die Aufwendungen für die Gewinnung von Neuspendern und 

Werbemaßnahmen mit TEUR 1.691,5 über dem Vorjahr, in dem TEUR 1.487,9 aufgewendet wurden. 

Generell: Die Aufwendungen für Neuspenderanwerbung und damit den Ersatz für weggefallene 

Spender fallen vor allem bei Beginn der jeweiligen Spendenkampagne naturgemäß höher aus. Dies 

begründet sich aus der Spenderstruktur, die aus vielen Klein- und Kleinstspendern besteht und in­ 

sofern einen erhöhten Aufwand bei der Spendensammlung nach sich zieht. Über die Gesamtlaufzeit 

der jeweiligen Spendenkampagne ist im Gegensatz zu einer Stichtagsbetrachtung zu Kampagnen­ 

beginn der durchschnittliche Aufwand pro eingenommenen Euro Spende wieder geringer.

Im Vergleich zum Bundesschnitt mit EUR 43 fällt die durchschnittliche Spende mit rund EUR 20 

deutlich niedriger aus. Damit muss der BRH aufgrund der überwiegenden Kleinspender für eine 

durchschnittliche Spende mehr Kosten aufwenden als im bundesweiten Durchschnitt im Drittver­ 

gleich üblich. Die Wahrnehmung der erforderlichen Werbemaßnahmen ist an die Fundraising-Agen­ 

tur SAZ AG in der Schweiz ausgegliedert.

Der Personalaufwand ist im Jahr 2024, von TEUR 373 im Jahr 2023, auf TEUR 409,1 gestiegen. Das 

Präsidium, der Vorstand sowie alle Fachbereichsleiter- und -mitarbeiter des BRH arbeiten überwiegend 

ehrenamtlich.

Die Verwaltung, die auch die Buchhaltung bearbeitet, besteht aus drei Teilzeitkräften. Außerdem sind 

am Standort Hünxe eine Vollzeitkraft und eine geringfügige Beschäftigung für die Organisation der 

Veranstaltungen sowie drei Vollzeit- und eine Teilzeitkraft im Gebäudemanagement beschäftigt. Des 

Weiteren sind eine Vollzeitkraft und eine geringfügig Beschäftigte für das Gebäudemanagement am 

Standort Malchin beschäftigt, sowie eine geringfügige Beschäftigung für die Verwaltung. Wo immer 

möglich wird versucht, ehrenamtliche Mitarbeiter in Aufgaben des BRH einzubinden.

2.4. Vermögens- und Finanzlage 

Die wirtschaftliche Situation ist geordnet. Das Vereinsvermögen hat sich von TEUR 2.275 im Jahr 

2023 auf TEUR 2.480 im Jahr 2024 erhöht. Der Jahresüberschuss betrug im abgelaufenen  

Geschäftsjahr TEUR 205 (Vorjahr: TEUR 144) und entspricht dabei wie geplant dem Finanzergebnis, 

welches sich aufgrund verbesserter Zinskonditionen für Tages- und Festgelder leicht erhöhte. Die 

noch nicht verbrauchten Spendenmittel haben sich um TEUR 1.641 auf TEUR 9.642 verringert. Die 

Eigenkapitalquote beträgt 18,4% nach 15,2% im Vorjahr.

Die sonstigen Rückstellungen fielen mit TEUR 491 um TEUR 82 höher aus als im Vorjahr. Sie 

beinhalten insbesondere Rückstellungen für Personalaufwendungen, ausstehende Rechnungen so­ 

wie Fördergelder für die Rettungshundestaffeln. Die Fördergelder werden üblicherweise nach Ein­ 

gang der Anträge im neuen Geschäftsjahr ausgezahlt.

Die Verbindlichkeiten sind stichtagsbedingt um TEUR 148 niedriger als im Vorjahr und betragen 

TEUR 882.

Der Verein verfügt über eine solide Basis und über eine komfortable Ausstattung mit liquiden Mitteln in 

Höhe von TEUR 4.059. Diese sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 980 gesunken. Die von der 

Tochtergesellschaft TCRH Training Center Retten und Helfen GmbH erworbenen Genussrechte in 

Höhe von TEUR 3.050 sind unter den Finanzanlagen ausgewiesen.

Der Liquiditätsgrad II beträgt 306% nach 454% im Vorjahr.
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Das Gesellschafterdarlehen wurde monatlich getilgt und beträgt zum 31.12.2024 noch TEUR 317. Die 

Fälligkeit des Betriebsmittelkredits über TEUR 500 wurde bis 31.12.2026 durch Beschluss des BRH-

Vorstandes verlängert. Ein neuer Betriebsmittelkredit über TEUR 500 wurde ebenfalls durch 

Beschluss des BRH-Vorstandes im Jahr 2024 gewährt. Die Zinsen für das Gesellschafterdarlehen und 

Betriebsmittelkredit wurden regelmäßig bezahlt. Mit Ausnahme der durch die planmäßigen 

Abschreibungen bedingten Wertminderungen des Anlagevermögens gab es keine weiteren 

nennenswerten Veränderungen des Gesamtvermögens im Jahr 2024.

3. Prognosebericht 

Die Planung der Einnahmen und Ausgaben des BRH erfolgt üblicherweise auf Basis einer Einnah­ 

men-/Überschussrechnung. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlust in Höhe von TEUR 

2.955 geplant worden. Für das handelsrechtliche Jahresergebnis wird, wie in den vergangenen 

Jahren ein Jahresüberschuss in Höhe des Finanzergebnisses erwartet. Der letzte ordentliche Ver­ 

bandstag wurde am 22.03.2025 durchgeführt und das Ergebnis des Jahres 2024 behandelt. Dort 

wurden die Haushalte 2025-2027 beschlossen.

Die Zinszahlungen für die Betriebsmittelkredite des BRH an das TCRH werden fristgerecht bezahlt 

und das Geschäftsjahr 2024 sowie die daraus zu erwartenden Umsätze für 2025 werden den für 

2025 zu erwartenden Kapitaldienst voraussichtlich ermöglichen.

Die Planungsrechnungen für den Drei-Jahres-Haushalt wurden bisher konservativ durchgeführt. Die 

Ergebnisse für 2024 bestätigen diese Vorgehensweise, daher wird dies für die Folgejahre gleicher­ 

maßen vorgenommen und die kaufmännischen Entscheidungen darauf abgestellt.

4. Chancen- und Risikobericht 

4.1. Spendenejnnahmen 

Grundsätzlich resultieren aus der altersstrukturbedingten Abnahme der BRH-typischen Spender 

(bundesweiter Anteil an Spenden der über 70-Jährigen 40,8 Prozent) und der geringeren Neigung 

jüngerer Menschen, spendensammelnde Organisationen zu unterstützen und weniger oder nicht auf 

klassische Werbeformen zu reagieren für den BRH verminderte Spendeneinnahmen. Die sinkende 

absolute Anzahl von Stammspendern wird aktuell durch höhere Einzelspenden, Akquisen von 

Neuspendern, Reaktivierung von Spendern, aber auch die Wirkung von Fundraising-Maßnahmen 

zum Beispiel bei Sonderereignissen aktuell überkompensiert.

Der BRH geht stets sorgsam und kostenbewusst mit den Spendengeldern um.

Ein weiteres Absinken der Stammspender wird genauestens beobachtet. Adäquate Einsparmaß­ 

nahmen werden frühzeitig eingeleitet beziehungsweise alternativ neue Einnahmequellen evaluiert.

Es ist weiterhin mit Kostensteigerungen im Bereich der Produktion und Verteilung insbesondere der 

gedruckten Spendenwerbungsmaßnahmen zu rechnen. Weiterhin ist die Verknappung von Rohstof­ 

fen wie Papier und die daraus schwieriger werdende Disposition für regelmäßige Werbeaussendun­ 

gen zu berücksichtigen. 
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Es wird ständig versucht, den Spenderrückgang durch Akquise von Neuspendern, Reaktivierung von 

Spendern, Optimierung vorhandener Spenden, aber auch durch die Nutzung neuer Werbeformen 

auszugleichen. Für die Akquise von Unternehmen und Stiftungen als Spender, Sponsoren oder Projekt-

Unterstützer ist seit zwei Jahren eine B2B-Agentur beauftragt worden. Weiterhin bewirbt sich der BRH 

im In- und Ausland um Fördermittelprojekte. Der Verbandstag als oberstes Gremium des BRH hat des 

Weiteren die Gründung einer Stiftung beschlossen, diese befindet sich gerade in Gründung.

Die Gründung des TCRH verfolgt die Ziele, die Kosten für Ausbildungszentren zu senken sowie 

langfristig in diesem Bereich für eine weitere quantitative und qualitative Unabhängigkeit von Spen­ 

dengeldern zu sorgen.

Es erfolgt jährlich eine Risikoberichterstattung an den Verbandstag des BRH und eine Abstimmung 

der Delegierten zu jedem der dort benannten und erläuterten Risiken. 

Durch die vertragliche und gesellschafterliche Trennung von der I.S.A.R. Germany Stiftung gGmbH 

wurden Risiken für den BRH vermieden.

4.2. Geldanlagen 

Zum Bilanzstichtag unterhält der BRH mehrere Konten bei drei Banken mit einem Volumen von ca. 

TEUR 3.854. Nach dem Einlagensicherungsgesetz sind jeweils nur TEUR 100 pro Bank gesichert. Bei 

einer Krise des Bankensystems wären die übersteigenden Einlagen ungesichert. Eine Umverteilung 

auf zusätzliche Banken stellt aus organisatorischer Sicht keine Option dar, so dass dieses Risiko 

nicht abgewälzt werden kann.

4.3. Fjnanzanlagen 

Der BRH hat seiner Tochtergesellschaft, der TCRH, ein Gesellschafterdarlehen, das zum 31.12.2024 

in Höhe von TEUR 317 valutierte, zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Betriebsmittelkredit in Höhe von 

TEUR 1.000 wurde in 2022 zur Verfügung gestellt, von diesem wurden im Dezember 2023 TEUR 500 

getilgt. In 2024 wurde ein weiterer Betriebsmittelkredit von TEUR 500 gewährt. Diese 

Betriebsmittelkredite sind derzeit ungesichert und wären, im Falle einer Insolvenz der TCRH, 

möglicherweise uneinbringlich.

Dies gilt auch für die an der TCRH erworbenen Genussrechte in Höhe von TEUR 3.050. Diese sind 

faktisch ungesichert und wären, im obigen Fall, ebenfalls uneinbringlich.

Im Insolvenzfall besteht dann folglich auch das Risiko, dass die Anteile an der TCRH in Höhe von 

TEUR 1.000 abzuschreiben wären.

Eine Absicherung der vorgenannten Positionen erfolgt indirekt über das Geschäftsmodell der TCRH 

und deren Fortbestand. Die TCRH hat mit behördlichen Nutzern langfristige Nutzungsverträge ab­ 

geschlossen, diese sollen eine Sicherung der Einnahmen der Gesellschaft gewährleisten. Die Ge­ 

nussrechte sind zudem über Besserungsscheine abgesichert.

Alle Finanzanlagen werden zu für den BRH interessanten Zinssätzen verzinst. Die Betriebsmittel­ 

kredite sind mit 1,9 Prozent p.a. Basiszins und einem Aufschlag verzinst. Die Genussrechte werden 

mit 3,0 Prozent p.a. beziehungsweise bei neuen Vergaben mit 5% verzinst. Vergleichbare Zinssätze 

sind am Kapitalmarkt derzeit nur mit erheblichen Risiken zu erzielen.
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Das Jahresergebnis 2024 der TCRH ist so positiv, dass allen Zinsverpflichtungen gegenüber dem 

BRH nachgekommen werden kann. Generell sind die Genussrechte auch weiterhin über einen 

Besserungsschein abgesichert.

Seit dem Geschäftsjahr 2023 erfolgt eine Jahresabschlussprüfung des TCRH-Jahresabschlusses 

durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Für den Jahresabschluss 2024 der TCRH wurde ein 

uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 

Müllheim, den 22. September 2025
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den BRH Bundesverband Rettungshunde e.V., Müllheim 

Prüfungsurteile  

Wir haben den Jahresabschluss des BRH Bundesverband Rettungshunde e.V., Müllheim, – beste-

hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-

stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht des BRH Bundesverband Rettungshunde e.V., Müllheim, für das Geschäftsjahr vom  

1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. Dezember 2024 so-

wie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ver-

eins. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 

beschrieben. Wir sind von dem Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han-

delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-

sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-

grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschä-

digungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,  

die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi-

lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 



Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 

die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 

mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr- 

tümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins ver-

mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-

bericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-

resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-

einflussen. 



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und füh-

ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-

weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 

dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-

stellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende 

wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zu-

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-

nen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-

nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, je-

doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Vereins 

bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-

fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-

eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. 



 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Vereins. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-

weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-

lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-

gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-

ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden An-

nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 

Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Ratingen, am 22. September 2025 

CURACON GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zweigniederlassung Ratingen

#xy t{sfe} fn{WP3} h{15mm} w{35mm}. #xy t{sfe} fn{WP4} h{15mm} w{35mm}. 

Gabriel Knauf

Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
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Verwendungsvorbehalt

Wir, die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung der vorliegenden 

Rechnungslegung im Auftrag des Unternehmens vorgenommen. Neben der gesetzlichen Funktion 

der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Be-

stätigungsvermerk ausschließlich an das Unternehmen und wurde zu dessen interner Verwendung 

erteilt, ohne dass er weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. 

Das in dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen 

ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu sein, und nicht für andere 

als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 

"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, 

herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder 

anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende 

schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam 

wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks hin-

sichtlich nach seiner Erteilung eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu 

keine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer 

Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er 

dieses Ergebnis für seine Zwecke als nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersu-

chungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 








